
 

Hartz-IV-Reform teilweise verfassungswidrig 

Drei-Jahres-Frist für Neu-Organisation 

Die vor drei Jahren in Kraft getretene Hartz-IV-Arbeitsmarktreform verstößt in Teilen gegen 

das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte am Donnerstag, den 

20.12.2007 die Zusammenlegung der Aufgaben von Kommunen und der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) in gemeinsamen Arbeitsgemeinschaften (Argen) für verfassungswidrig. 

  

  

 Die Betreuung der bundesweit etwa sieben Millionen Empfänger von Hartz-IV-Leistungen 

muss nun verwaltungstechnisch neu organisiert werden. Das Gericht setzte dem Gesetzgeber 

dafür eine Drei-Jahres-Frist bis spätestens Ende 2010. Für die Hartz-IV-Bezieher ändert sich 

in der Praxis vorerst nichts. Das Gericht gab damit einer Klage von elf Landkreisen teilweise 

Recht. Sie sahen in den Arbeitsgemeinschaften eine unzulässige Mischverwaltung. (Az.: 2 

BvR 2433/04)  

Landkreise erfolgreich 

Nach den Worten des Zweiten Senats verletzt die derzeitige Organisation in bundesweit mehr 

als 350 Arbeitsgemeinschaften ("Arge"), in denen die Leistungen für Arbeitslose vergeben 

werden, den "Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung". Die "Argen" sind 

Gemeinschaftseinrichtungen von Bundesagentur für Arbeit (BA) und kommunalen Trägern.  

Dies ist laut Verfassungsgericht im Grundgesetz nicht vorgesehen, weil danach klar 

zugeordnet sein muss, welcher Träger für die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben zuständig 

ist. Der zuständige Verwaltungsträger sei verpflichtet, seine Aufgaben "mit eigenem Personal, 

eigenen Sachmitteln und eigener Organisation wahrzunehmen".  

Rechnungshof verlangt klare Wohnregeln 

Der Bundesrechnungshof hat das Arbeitsministerium aufgefordert, umgehend einheitliche 

Richtlinien zur Bewilligung von Wohnraum für Hartz-IV-Empfänger zu erlassen. Solche 

einheitlichen Vorgaben gebe es bisher nicht, teilte der Bundesrechnungshof mit. Das habe zur 

Folge, dass Hilfe-Empfängern bei gleichen Voraussetzungen unterschiedliche 

Wohnungsgrößen und Wohnungsstandards zugestanden würden. Die uneinheitliche und 

teilweise rechtswidrige Gesetzesanwendung führe zu wesentlichen Ungleichbehandlungen der 

Hilfeempfänger. Hinzu kämen Schwierigkeiten beim Verwaltungsvollzug sowie eine starke 

Belastung der Sozialgerichte. Dem Bund und den Kommunen entstünden dadurch erhebliche 

Mehrausgaben. Mit dem Erlass einer Rechtsverordnung könne das Bundesarbeitsministerium 

"zur einheitlichen, gerechten und wirtschaftlichen Leistungsbewilligung beitragen".  

Organisatorisches Herzstück 

Die Arbeitsgemeinschaften sind als Jobcenter das organisatorische Herzstück der Reform, mit 

der im Jahr 2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt 

worden waren.  

Bundesweit gibt es 353 Arbeitsgemeinschaften. Daneben gibt es 69 sogenannte 

Optionskommunen, die Hartz-IV-Empfänger in Alleinregie betreuen. In 21 Regionen nehmen 

Kommunen und Arbeitsagenturen die Aufgabe nach wie vor in getrennter Trägerschaft wahr.  

 


